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Verwendete Abkürzungen 

ASP: Artenschutzprogramm 

BNatschG: Bundesnaturschutzgesetz 

FFH-Gebiet: Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 

FNO: Flurneuordnung 

GIS: Geographisches Informationssystem 

hNB: Höhere Naturschutzbehörde 

LaIS: Landschaftspflege-Informationssystem 

LaIS-GIS: Landschaftspflege-Informationssystem mit Geogra-

phischem Informationssystem 

LEV: Landschaftserhaltungsverband 

LPR: Landschaftspflegerichtlinie 

LUBW: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg. 

MaP: Managementplan für Natura 2000-Gebiete  

NatSchG: Landesnaturschutzgesetz 

ND: Naturdenkmal 

NSB: Naturschutzbeauftragter 

NSG: Naturschutzgebiet 

RPS: Regierungspräsidium Stuttgart 

RPS Ref. 56: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat für Na-

turschutz und Landschaftspflege 

SAV: Schwäbischer Albverein 

SNF: Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde 

UM: Umweltministerium Baden-Württemberg 

uNB: Untere Naturschutzbehörde 

uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde 

VSG: Vogelschutzgebiet 
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Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich 

für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur re-
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Vorwort  

Der Landschaftserhaltungsverband kann das Haushaltsjahr 2024 

erfolgreich abschließen. Ein Aufgabenschwerpunkt lag 2024 in der 

Verlängerung der Landschaftspflegeverträge, von denen ein Groß-

teil ausgelaufen war. Diese Aufgabe beschäftigt den LEV zusammen 

mit der Unteren Naturschutzbehörde noch bis ins Jahr 2025, doch 

ein Großteil der Arbeit konnte bereits bewältigt werden.  

Insgesamt gab es 2024 im Landkreis rund 290 laufende fünfjäh-

rige, EU-kofinanzierte Landschaftspflegeverträge mit einem jährli-

chen Auszahlungsbetrag von rund 580.000 û.  

Zusätzlich konnten im Bereich Landschaftspflege und Naturschutz 

durch den LEV 139 einzelne Maßnahmen für rund 403.000 û rea-

lisiert werden. Finanziert wurden diese zum Großteil über Landes-

mittel im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie, sowie über Eigen-

mittel des LEV und Ersatzgelder der Windkraft.  

Somit lag das Gesamtvolumen für Naturschutz- und Land-

schaftspflegemaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bei etwa 

983.000 û. 

Im Jahr 2024 hat der LEV mit dem sogenannten ăFFHñMähwie-

sen Fahrplan 2030ò eine zusªtzliche Aufgabe bekommen: Vor 

dem Hintergrund des landesweit ungünstigen Erhaltungszustandes 

der FFH-Mähwiesen, unserer blumenbunten Wiesen, für die Baden-

Württemberg eine besondere Verantwortung trägt, wurde eine auf 

fünf Jahre befristete 50%-Stelle mit dem Ziel der Aufwertung von 

FFH-Mähwiesen beim LEV geschaffen. Diese Aufgabe hat zum 

1.November 2025 Herr Dr. Peter Herold aus Großerlach übernom-

men. Er steht ab sofort insbesondere den Bewirtschaftern und Ei-

gentümern von FFH-Mähwiesen beratend zur Seite, um mit ihnen 

gemeinsam unsere Wiesen wieder in einen günstigeren Erhaltungs-

zustand zu lenken. 

Auch die Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopver-

bunds war im Jahr 2024 wieder ein zentraler Handlungsschwer-

punkt des LEV. Neben den bereits abgeschlossenen Biotopver-

bundplanungen für Blaufelden und Rot am See konnte 2024 die 

Planung für die Gemeinde Michelbach an der Bilz abgeschlossen 

werden.  Aktuell werden zudem Planungen für sechs weitere Ge-

meinden sowie zwei Verwaltungsgemeinschaften erstellt. Parallel 

wurden 2024 auf 48 ha Maßnahmen zur konkreten Umsetzung 

des landesweiten Biotopverbunds f¿r rund 86.000 û umgesetzt, da-

von ca. 17.700 û f¿r den Biotopverbund m Vogelschutzgebiet Wall-

hausen.  

Die erfolgreiche Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen 

wäre nicht möglich ohne die Partner des Verbandes. Die Planung 

und Umsetzung der Maßnahmen findet in erster Linie gemeinsam 

mit der Unteren Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde und dem 

Referat 56 (Naturschutz und Landschaftspflege) des Regierungs-

präsidiums Stuttgart statt. Ebenso unterstützen unsere Mitglieder, 

die Kommunen und die Fachgremien die Landschaftspflege.  

 

 

 

 

 

 

Ausschlaggebend ist schließlich aber das Engagement und die tat-

kräftige Arbeit der Landwirte, Schäfer, Maschinenringe und anderer 

Auftragnehmer, die die Maßnahmen auf der Fläche umsetzen. 

Ohne den Einsatz dieser Akteure wäre der Erhalt unserer vielfältigen 

Kulturlandschaft und der wertvollen Schutzgebiete und Biotope 

nicht möglich.   

Doch das Jahr 2024 war nicht nur geprägt von guten Nachrichten. 

Unser Vorstandsmitglied Bernd Kunz ist am 19. Juni 2024 überra-

schend verstorben. Bernd Kunz leistete nicht nur im Rahmen seiner 

Tätigkeit im LEV-Vorstand, sondern vor allem auch durch sein au-

ßergewöhnliches Engagement und sein besonderes Fachwissen 

über die Flora und Fauna unseres Landkreises einen unschätzba-

ren Beitrag für den Naturschutz. Er hat viele der durch den LEV um-

gesetzten Maßnahmen maßgeblich begleitet und konzipiert und 

hinterlässt hier fachlich sowie persönlich eine große Lücke.  

Im vorliegenden Bericht möchten wir Sie über die vielschichtigen 

Tätigkeiten des LEVs im Haushaltsjahr 2024 informieren. 

 

 

 

Landrat Gerhard Bauer  

(Verbandsvorsitzender LEV)  
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1 Haushalts- und Arbeitsbilanz 

Auf den folgenden Seiten sind alle durch den LEV geplanten, orga-

nisierten und umgesetzten Landschaftspflegemaßnahmen aufge-

führt. 

Der LEV kümmert sich um einmalige bzw. unregelmäßig stattfin-

dende Maßnahmen (z.B. Heckenpflege, Entbuschungen) und um 

die dauerhafte Pflege von Biotopen sowie anderen naturschutzfach-

lich wichtigen Flächen in Form von fünfjährigen Verpflichtungen. Die 

dauerhafte Pflege wird über EU- und Landesmittel finanziert. Die Fi-

nanzierung einmaliger Maßnahmen erfolgt über Landesmittel, LEV-

Eigenmittel sowie Ersatzgelder aus der Errichtung von Windkraftan-

lagen. 

 

Maßnahmen über LEV-Eigenmittel  

(Kreismittel & Mitgliedsbeiträge) 

Über LEV-Eigenmittel werden vorwiegend die Maßnahmen geför-

dert, die über die LPR (Landschaftspflegerichtlinie) nicht förderfähig 

sind. Der Landkreis Schwäbisch Hall stellt hierzu jährlich 25.000 û 

bereit. Außerdem werden diese Mittel zur Bildungs-, Öffentlichkeits- 

und Verbandsarbeit verwendet. Im vergangenen Haushaltsjahr wur-

den knapp 42.600 û an LEV-Eigenmitteln für 35 einzelne Land-

schaftspflegemaßnahmen verwendet. Die Mittel werden von LEV-

Kassierer Tom Schierlein über ein Girokonto bei der Sparkasse 

Schwäbisch Hall-Crailsheim verwaltet. 

Die Kosten der LEV-Geschäftsstelle (Büro, EDV, Druckkosten etc.) 

werden direkt vom Landratsamt Schwäbisch Hall übernommen und 

sind daher im Geschäftsbericht nicht gesondert aufgeführt. 

Maßnahmen über Landesmittel  

Die meisten Maßnahmen werden über die Landschaftspflegericht-

linie (LPR) durch Landesmittel gefördert. 

Die Förderung des fünfjährigen Vertragsnaturschutzes (LPR Teil A) 

ist EU-kofinanziert und macht mit einem Volumen von knapp 

580.000 û verteilt auf rund 290 Landschaftspflegeverträge über 

ca. 770 ha den größten Anteil in der Landschaftspflege aus. 

Jährlich fließt auch ein großes Volumen an Landesmitteln für ein-

malige Landschaftspflegemaßnahme (LPR Teil B-E) in die Schutzge-

biete des Landkreises. Die Landesmittel für die Einzelmaßnahmen 

werden jährlich beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt.  

Die Landesmittel außerhalb von Naturschutzgebieten werden der 

unteren Naturschutzbehörde zugewiesen. Der LEV stellt dafür ein 

Arbeitsprogramm auf, plant, koordiniert und organisiert die Maß-

nahmen vor Ort. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 79 Maßnahmen 

für knapp 269.150 û umgesetzt., davon flossen rund 85.150 û in 

konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des landesweiten Biotopver-

bunds inklusive des Vogelschutzgebietes Wallhausen.  

Die Landesmittel für Maßnahmen in Naturschutzgebieten werden 

der höheren Naturschutzbehörde (RPS, Ref. 56) zugewiesen. Auch 

hier unterstützt der LEV wesentlich bei der Planung, Koordinierung 

und Organisation von Maßnahmen. Es wurden hier 2024 insge-

samt 18 Maßnahmen für knapp 56.170 û umgesetzt.  

Stiftung Naturschutzfonds 

Neben der Umsetzung von Maßnahmen über LEV-Eigenmittel und 

Landesmittel ist der LEV maßgeblich an der Planung und Umset-

zung von Maßnahmen involviert, welche über Ersatzgelder aus der 

Errichtung von Windkraftanlagen finanziert werden. Die Gelder wer-

den durch die Stiftung Naturschutzfonds verwaltet. 2024 wurden 

hier knapp 35.000 û in Zusammenarbeit mit dem Regierungsprªsi-

dium Stuttgart umgesetzt, bei dem die Trägerschaft der Maßnah-

men lag. 
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1.1 Einmalige Maßnahmen 

1.1.1 Mittelflüsse 

 

1.1.2 Bilanz  
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1.1.3 Entwicklung seit 2007 

 

 

1.1.4 Kassenbericht ð LEV-Vereinskonto 

Landschaftspflegemaßnahmen werden über die Kostenstellen 100-110 (Einnahmen) und 200-210 (Ausgaben) abgewickelt (Maßnahmenta-

belle siehe Seiten 8-9). Die Kasse wurde von Herrn Bürgermeister Silberzahn und Frau Landes am 06.02.2025  geprüft. 
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1.1.5 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ô24:  LEV-Eigenmittel  
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1.1.6 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen  ô24:   Landesmittel ðaußerhalb NSGs 
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1.1.7 Tabelle -  Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ô24: Landesmittel in NSGs 
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1.1.8 Legende zu den Tabellen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Fünfjährige Maßnahmen ð Vertragsnatur-

schutz 

1.2.1 Mittelflüsse 
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1.2.2 Bilanz Vertragsnaturschutz 

 

Der Vertragsnaturschutz im Bereich LPR A (fünfjährige Verpflichtun-

gen) umfasste im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen von knapp 

580.000 û. Es gab 290 laufende Landschaftspflegeverträge auf ei-

ner Fläche von rund 770 ha. Hinzu kamen 22 einjährige Verträge 

nach LPR Teil B in einem Umfang von knapp 72.000 û.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3  Auslaufende Verträge 2024  

 

2024 war erneut ein Ausnahmejahr für UNB und LEV in Sachen Ver-

tragsnaturschutz, bzw. seit Erscheinen der neuen Landschaftspfle-

gerichtlinie 2024 ab sofort ăMehrjªhrige naturschutzorientierte 

Flächenbewirtschaftung/-pflegeò genannt. Denn für einen 

Großteil der Landschaftspflegeverpflichtungen nach LPR Teil A en-

dete die fünfjährige Laufzeit im Jahr 2024. Es standen 119 unserer 

Landschaftsverträge auf knapp 330 Hektar zur Verlängerung an. 

Zuletzt gab es solch einen ăVertragstsunamiò im Jahr 2019, vor dem 

Hintergrund einer Umstellung für die neue EU-Agrarförderperiode im 

Jahr 2015, mit der die fünfjährige Laufzeit der damaligen Verträge 

neu begann. Dadurch, dass im Jahr 2019 auch die Möglichkeit 1-2 

jähriger Verlängerungen angeboten wurde, konnte die Anzahl der 

Verträge mit einheitlichen Laufzeiten bereits etwas entzerrt werden. 

Dennoch war wieder eine große Anzahl von Vertragsverlängerungen 

zu bewältigen, wobei an erster Stelle die durch die Landschaftspfle-

gerichtlinie vorgeschriebene Erfolgskontrolle im letzten Jahr der 

Laufzeit steht. Erschwert wurde die Lage dadurch, dass die im Vor-

jahr 2023 ausgelaufenen Verträge erst im August 2024 verlängert 

werden konnte. Somit überschnitten sich die Arbeiten für die Ver-

tragsverlängerungen zweier Jahre. Grund dafür sind die nach wie 

vor anhaltenden Verzögerungen bei der Umstellung auf das 

neue System LaIS 2.0, mit dem die Verpflichtungen erstellt wer-

den. Seit 2023 wird hier mit einer Übergangslösung im alten Pro-

gramm gearbeitet.  Der Abschluss der Folgeverpflichtungen zieht 

sich noch bis ins Frühjahr 2025.   
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ăMehrjªhrige naturschutzorientierte Flächenbewirtschaftung/-pflegeò (bzw. Vertragsnaturschutz) mit Schafen und Ziegen bei Honhardt 

Landschaftspflegeverträge im  

Landkreis Schwäbisch Hall 
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